
 

POSITIONSPAPIER AGRI-PV 

MARKTHOCHLAUF UND AKZEPTANZ. 

Weichenstellung der Politik für Innovationen und gesellschaftliche Mehrwerte im EEG. 

 

Agri-PV ist ein Lösungsbaustein für das Gelingen der Energie- und Agrarwende. 

Agri-PV dient der Landwirtschaft, indem Klimafolgen abgeschwächt werden und potentiell 

Wertströme und Wertschätzung dem Landwirtschaftssektor zu Gute kommen: Bei einem 

entsprechenden Design kann Agri-PV zu einer Erhöhung der Resilienz und der 

landwirtschaftlichen Erträge führen. Gleichzeitig genießt die Agri-PV durch effiziente 

Mehrfachnutzung derselben Flächen für Energiegewinnung und Landwirtschaft hohe 

Akzeptanz in den Gemeinden. 

Um einen nachhaltigen Markthochlauf der Agri-PV zu gewährleisten, muss der Rechtsrahmen 

angepasst und weiterentwickelt werden. Die bisherigen Anstrengungen des Gesetzgebers zur 

Förderung der Agri-PV und die ressortübergreifende Zusammenarbeit der betroffenen 

Bundesministerien sind zu begrüßen. Dies gilt grundsätzlich auch in Hinblick auf die im 

Solarpaket I geplanten Änderungen des EEG 2023 für Agri-PV. 

Die Energiewende kosteneffizient umsetzen. 

Der kostengünstige Zubau von Solarenergieanlagen kann durch gezielte Maßnahmen 

gestützt werden. Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind insbesondere die Erhöhung des CO2-

Preises und vereinfachte Netzanschlussbedingungen grundsätzlich geeignet, den 

Finanzierungsbedarf für die Förderung des EEG zu unterstützen. Die Kostendegression durch 

Skaleneffekte bei größeren PV-Anlagen reduziert ebenso die Finanzierungskosten. Diese 

Projektgrößen sind für eine wirtschaftliche Umsetzung der Agri-PV bei vielen größeren 

landwirtschaftlichen Betrieben erforderlich. Mit Blick auf die Akteursvielfalt und die 

Akzeptanz ist es allerdings wichtig, auch für kleinere Projekte eine verlässliche Förderkulisse 

zu konzipieren. 

Berechnungen des Verbandes für nachhaltige Agri-PV ergeben in diesem Zusammenhang 

dabei einen maximalen Finanzierungsbedarf der Agri-PV bis 2025 von 49 Millionen Euro1. 

Ein Bruchteil von rd. 1,5 Promille der derzeitigen Finanzierungslücke allein durch den 

Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) im Bundeshaushalt. Obwohl volkswirtschaftliche 

Mehrwerte hierbei noch nicht berücksichtigt wurden, empfiehlt der VnAp diese 

Fördermaßnahme der Bundesregierung. 

Besondere Solaranlagen (insb. Agri-PV) brauchen ein eigenes Untersegment. 

Das EEG dient der Förderung von nachhaltigen Technologien, in dem diese an den freien 

Markt und die Vermarktung herangeführt werden. Dadurch sichern wir als Gesellschaft die 

Grundlage für die Freiheit und Sicherheit unserer und zukünftiger Generationen. Besondere 

Solaranlagen wie die Agri-PV haben gegenüber "klassischen" Freiflächenanlagen i.d.R.  

höhere Stromgestehungskosten und müssen daher in den EEG-Ausschreibungen in einem  



 
 

eigenen Untersegment gefördert werden. Damit wird gewährleistet, dass nur diese Anlagen 

miteinander in Wettbewerb treten.  

Ob und inwieweit die mit diesem Untersegment erzielten Zusatzerlöse auskömmlich sind, 

muss beobachtet und wissenschaftlich begleitet werden. Je nach Technologie (bspw. 

hochaufgeständerte, vertikale, nachgeführte Lösungen, Anlagengröße usw.) und 

entsprechender landwirtschaftlicher Nutzungsformen sind weitere Differenzierungen auch im 

Hinblick auf eine Technologie-Vielfalt und eine bedarfsgerechte Förderung zielführend. 

Agri-PV-Anlagen fördern auf min. 85 % der Projektfläche die landwirtschaftliche Hauptnutzung 

(vgl. DIN SPEC 91434: 2021-05), welche an sich keine Ausgleichsmaßnahmen (§ 14 

BNatSchG) bedarf. Insofern ist es folgerichtig, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für Agri-

PV-Anlagen im Rahmen der Bauleitplanung relativ zur landwirtschaftlich nicht-nutzbare 

Fläche von max. 15 % (vgl. DIN SPEC 91434: 2021-05) anzurechnen. Andernfalls würden 

völlig gegenläufig zum Grundgedanken der Agri-PV wiederum Flächen an anderer Stelle aus 

der landwirtschaftlichen Nutzung herausgenommen werden. 

Klare Definition für echte Agri-PV, um Akzeptanz nicht zu gefährden. 

Die landwirtschaftliche Hauptnutzung auf Basis der DIN SPEC 91434: 2021-05 muss 

gesichert und mit einem plausiblen Agri-PV-Nutzungskonzept hinterlegt sein. Für die Kontrolle 

bspw. über entsprechende landwirtschaftliche Referenzerträge sollten auf existierende 

Nachweissysteme aus dem Landwirtschaftssektor (wie z.B. für die EU-Direktzahlungen; 

bspw. über Landwirtschaftskammern) zurückgegriffen werden. Werden die hohen Standards 

für Agri-PV aufgeweicht, oder mit anderen Entwicklungszielen von Flächen (bspw. 

überwiegend Biodiversitätsmaßnahmen) verwechselt, werden wir die aktuell hohe Akzeptanz 

für Agri-PV verspielen. Eine strikte Differenzierung der PV-Konzepte ist notwendig, um die 

Steuerung des PV-Zubaus mit Akzeptanz durch die Politik wie auch die Zahlungsbereitschaft 

bei Unternehmen und Innovationen nicht zu gefährden. 

Gerne steht VnAP mit seinen Mitgliedern aus Landwirtschaft, Energiewirtschaft und Umwelt- 

bzw. Naturschutz für einen Austausch zur Verfügung. Auch aufgrund der engen Verbindungen 

zu den Agri-PV-Verbänden France Agrivoltaïsme und Associazione Italiana Agrivoltaico 

Sostenibile (AIAS) in Frankreich bzw. Italien kann VnAP auf immer mehr praktische 

Erfahrungen bei diesen innovativen Technologien zurückgreifen. Dies gilt auch im Hinblick auf 

die Ausgestaltung des Rechtsrahmens in den europäischen Nachbarländern. 

VnAP-Kontakt für Rückfragen: 

Per E-Mail: info@vnap.org   

Per Telefon: 0176 10375962 

 
[1]

 Würde die gesamte derzeit für die Jahre 2024 bis 2026 vorgesehene Ausschreibungsmenge für das Untersegment (1.500 

MW) in Höhe des Höchstwerts  von 95 EUR/MWh bezuschlagt und umgesetzt, ergäbe sich bei einer 

Vollbenutzungsstundenzahl von 1.000 (!) und unter Zugrundelegung des mengengewichteten durchschnittlichen 

Zuschlagswert 2023 in Höhe von 62,2 EUR/MWh bei Umsetzung des Untersegments ein maximaler zusätzlicher 

Finanzierungsbedarf pro Jahr von ca. 49 Mio. EUR (= 32,8 EUR/MWh x 1.500 MW x 1.000 VBH). Bei einem 

Finanzierungsbedarf von rd. 32 Mrd. EUR allein aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) entspricht dies 1,5 Promille 

der Finanzierungslücke. 
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